
geb. Joneleit

* 4. Dezember 1935   † 7. April 2021

Ich danke allen, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben.

Mein Lebenskreis hat sich geschlossen.

S t a t t  b e s o n d e r e r  A n z e i g e

Elfi Wibbeke

Jeder ist herzlich eingeladen, Elfi zu gedenken
und eine Kerze auf ihrer Gedenkseite zu entzünden.

gemeinsam-trauern.das-bestattungshaus24.eu/begleiten/elfriede-wibbeke

Kondolenzanschrift: Bestattungshaus Schulte,
Trauerhaus Wibbeke, 59199 Bönen, Bahnhofstraße 263

Weinet nicht, ich hab' es überstanden,
bin befreit von meiner Qual.
Doch lasset mich in stillen Stunden
ei euch sein so manches Mal.

Sophie Petersmann
22. April 1930 † 13. April 2021

n Liebe und Dankbarkeit

Friedhelm Schümer und
Christiane Müller
Andrea und Thomas Wulff
mit Nico, Luca und Emma

Die Trauerfeier zur Beisetzung findet am
Freitag, dem 16. April 2021 um 15.00 Uhr
auf dem Friedhof in Welver Stocklarn statt.

Kondolenzanschrift: Trauerhaus Schümer,
Ringstraße 39, 59514 Welver-Stocklarn
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Aktuelles Branchen-ABC
Fachleute für Leistung und Qualität

Info:  Ihr persönlicher Medienberater berät Sie gern! 
Tel.: 02381/105-0 / E-mail: anzeigen@wa.de

Möchten Sie Ihren Branchenplatz eintragen?

F Fenster & Türen

• Fenster
• Haustüren
• Innentüren
• Treppen
•  Markisen &

Terrassendächer
• Reparaturen
 Warendorfer Straße 10
59075 Hamm
Tel. 0  23  81/8 71 27-0
Fax 0 23  81/8 71 27-10
Geöffnet: Mo.–Fr. 8–17 Uhr,
Sa. 10–13 Uhr · So. geschlossen
 www.diekmann-schreinerei.de

H Heizungsanlagen

• HEIZUNG • SOLAR
• SANITÄR
• KUNDENDIENST

Küferstraße 14 · 59067 Hamm · Telefon 0 23 81 / 94 01 20

M Metallbau, Geländer

Terrassendächer • Geländer • Treppen
Waterkamp 21, 59075 Hamm • Tel.: 02381/788404 

www.metallbau-muenstermann.de
Waterkamp 21, 59075 Hamm

www.metallbau-muenstermann.de, Tel.: 0 23 81 / 78 84 04

Terrassendächer

Geländer
Treppen

Metallbau

Anerkannter Schweißfachbetrieb GmbH

Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Genehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplans  
– Hotel Alte Mark – sowie Satzung der Stadt Hamm vom 08.04.2021 für den 

Bebauungsplan Nr. 02.121 – Hotel Alte Mark – 
 

Die vom Rat der Stadt Hamm am 15.12.2020 beschlossene 32. Änderung des 
Flächennutzungsplanes – Hotel Alte Mark – für den Bereich der Flurstücke Nrn. 714 und tlw. 
715 (alle Gemarkung Hamm, Flur 21) wurde der Bezirksregierung Arnsberg zur 
Genehmigung vorgelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 17.03.2021, Az. 35.02.05.01-
001 die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes – Hotel Alte Mark – genehmigt. Eine 
Verletzung von Rechtsvorschriften wurde nicht geltend gemacht. 
 

Aufgrund 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig 
geltenden Fassung -; 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - i.V.m. der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 26. Januar 
1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -; 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) 
vom 03. August 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 441 bis 458) - in der gegenwärtig 
geltenden Fassung - 
 

hat der Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 15.12.2020 die planungsrechtlichen 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 02.121 sowie die Örtlichen 
Bauvorschriften als Satzung mit der Begründung vom 26.10.2020 beschlossen. 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 02.121 – Hotel Alte Mark – umfasst den Bereich 
(alle nachfolgend genannten Flurstücke Gemarkung Hamm, Flur 21) der Flurstücke Nrn. 714 
und tlw. 715 und wird begrenzt durch 
- die nordwestlichen und westlichen Grenzen des Flurstücks Nr. 719 (Alte Soester Straße), 
- die südliche und östliche Grenze des Flurstücks Nr. 244, 
- die südliche Grenze des Flurstücks Nr. 247, 
- die südliche und westliche Grenze des Flurstücks Nr. 249, 
- die südliche Grenze des Flurstücks Nr. 718 (Marker Kirchplatz), 
- die östliche und südliche Grenze des Flurstücks Nr. 256, 
- die südliche Grenze des Flurstücks Nr. 257, 
- die östliche Grenze des Flurstücks Nr. 715, 
- eine gedachte Verlängerung der südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 714 bis auf die  
   nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 727 (Soester Straße) sowie durch 
- die nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 727 (Soester Straße). 
 

Hinweise gemäß §§ 44 und 215 (2) BauGB 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge 
der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen. Die Leistung dieser 
Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Hamm oder beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres geltend gemacht wird, in dem die planungsbedingten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. 

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Hamm unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.  

 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vom Rat der Stadt Hamm am 15.12.2020 beschlossene 32. Änderung des 
Flächennutzungsplans, die die Bezirksregierung Arnsberg am 17.03.2021 genehmigt hat, 
wird mit Begründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden im Stadtplanungsamt der Stadt Hamm, Technisches 
Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume A2.121 oder A2.122 
bereitgehalten. Mit dem Tage der Bekanntmachung wird die 32. Änderung des 
Flächennutzungsplans – Hotel Alte Mark – wirksam. 
 

Der vom Rat der Stadt Hamm am 15.12.2020 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 
02.121 – Hotel Alte Mark – wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan Nr. 
02.121 wird mit Begründung, Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Stadtplanungsamt der Stadt Hamm, 
Technisches Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume A0.006 oder 
A0.005 bereitgehalten. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebauungsplan Nr. 02.121 in 
Kraft.  
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung sowie gegen die 
Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Hamm, 08.04.2021, Der Oberbürgermeister, In Vertretung gez. H e r t e r  
 

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 15.04.2021, Ausgabe Nr. 87 
 

Amtliche Bekanntmachung
Fundsachenversteigerung im Internet

Die Stadt Hamm versteigert im Internet folgende Fundsachen: ca. 115 Fahr-
räder aller Art, Handys, Uhren, Schmuck sowie einige Kleinteile. Die Ver-
steigerung erfolgt durchgehend vom 27.05.2021, 18.00 Uhr bis 06.06.2021, 
18.00 Uhr über das Portal www.sonderauktionen.net. Die Besichtigung der 
zu versteigernden Gegenstände ist bereits ab 29.04.2021 im Internet unter 
www.fundus.eu möglich.
Auf die entsprechenden Hinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Versteigerungsverfahrens wird verwiesen. Die Verlierer der Fundsachen 
können ihre Eigentumsrechte noch bis zum Versteigerungstermin geltend 
machen.
Hamm, den 12.04.2021 Der Oberbürgermeister, Im Auftrage Kiffe

Ankäufe
KFZ

Ankäufe Pkw

Zahle Höchstpreise Fahrzeuge
aller Art, auch mit Mängeln,
defekt und alte Exoten, kom-
me gerne vorbei, seriöse Ab-
wicklung. Tel. 0157 / 52 440 472

Vermischtes
Dienstleistungen

Kontakte

Männer für lockere Erotik-
Treffs gesucht 0151-72113359

Öffentliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Stadt Hamm

Satzung der Stadt Hamm vom 26.03.2021 für den Bebauungsplan
Nr. 01.153 - Vergnügungsstättensteuerung Marktplatz / Weststraße - und

Bereithaltung des Bebauungsplanes
Aufgrund
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig
geltenden Fassung -; Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - i.V.m. der
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO
-) vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -;
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018)
vom 03. August 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 S. 441 bis 458) - in der gegenwärtig
geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Hamm in seiner Sitzung am 23.03.2021 die
planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 01.153 als Satzung mit der
Begründung vom 23.03.2020 beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.153 verläuft ausgehend vom
südwestlichen Grenzpunkt des Flurstückes 682 (Südseite Martin-Luther-Str.), Flur 33,
Gemarkung Hamm in Richtung Norden entlang der Westgrenze des Flurstückes 682, nach
Westen abknickend, entlang der Nordgrenze des Flurstückes 715 (Weststr.) bis zum
südlichen Grenzpunkt des Flurstückes 482, nach Norden abknickend, entlang den
Westgrenzen der Flurstücke 482, 483, 478 und 925 (Ostseite der Nordstr.), nach Osten
abknickend entlang der Südgrenze des Flurstückes 894 (Südseite Brüderstr.) bis zum
nordwestlichen Grenzpunkt des Flurstückes 798 (Stadthausstr.), nach Süden abknickend
entlang der Westgrenze des Flurstückes 798, nach Osten abknickend entlang der Südgrenze
des Flurstückes 798, nach Süden abknickend entlang der Ostgrenze des Flurstückes 682
(Marktplatz), nach Westen abknickend entlang der Südgrenze des Flurstückes 682 bis zum
Ausgangspunkt.

Hinweise gemäß §§ 44 und 215 (2) BauGB
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche wegen Planungsschäden in Folge
der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen. Die Leistung dieser
Entschädigung ist schriftlich bei der Stadt Hamm oder beim Entschädigungspflichtigen zu
beantragen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres geltend gemacht wird, in dem die planungsbedingten
Vermögensnachteile eingetreten sind.

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hamm unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Bekanntmachungsanordnung:
Der vom Rat der Stadt Hamm am 23.03.2021 als Satzung beschlossene Bebauungsplan
Nr. 01.153 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan Nr. 01.153 wird mit
Begründung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Stadtplanungsamt der
Stadt Hamm, Technisches Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm, Räume
A0.006 oder A0.005, bereitgehalten. Mit dem Tage dieser Bekanntmachung, die an die Stelle
der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, tritt der Bebauungsplan Nr.
01.153 in Kraft.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und dabei

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hamm, 26.03.2021, Der Oberbürgermeister, gez. H e r t e r

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 15.04.2021, Ausgabe Nr. 87

Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam  
gewordenen Weges. 
       (Franz von Assisi)

Frieda  
Zimmermann 

geb. Weeke 

* 1. August 1928     † 3. April 2021

In Liebe 

Maria und Wilfried Zimmermann 

Enkel, Urenkel 

und Anverwandte

59075 Hamm, Bockumer Heide 71 

Die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Betreuung durch das Bestattungshaus Hölscher

Öffentliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Stadt Hamm

Öffentliche Unterrichtung und Erörterung zum Bebauungsplan Nr. 04.078
- Südlich Holtkamp - (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung)

Der Rat der Stadt Hamm hat am 10.12.2019 beschlossen, für o.a. Bebauungsplan die
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) des Baugesetzbuches als
Besprechungsmöglichkeit bei der Verwaltung durchzuführen.
Der Bebauungsplan umfasst den in der Gemarkung Pelkum (Flur 18) liegenden Bereich, der
begrenzt wird durch:
- die Nordgrenze des Flurstücks 190 sowie die West- und Nordgrenzen der Flurstücke 193

und 251,
- die Nordostgrenze des Flurstücks 189 bis zu einer Parallelen im Abstand von 6,50 m zur

geradlinigen Verlängerung der Nordgrenze des Flurstücks 190,
- diese Parallele der Nordgrenze und die Westgrenze des Flurstücks 190.
Der Geltungsbereich soll aufgrund der Konkretisierung der Planung, insbesondere zur
Optimierung der Erschließung, angepasst werden. Nach Osten und Südosten soll der Bereich
um den Wirtschaftsweg (Flurstück 139) sowie einen Teil der straßenbegleitenden Grünfläche
(Flurstück 138) und einen Teilbereich der landwirtschaftlich genutzten Fläche (Flurstücke 189
und 252) erweitert werden. Im Südwesten soll hingegen ein für die verkehrliche Anbindung
vorgesehener Streifen aus dem Geltungsbereich herausgenommen werden, da kein direkter
Anschluss an die Straße Auf dem Höhkamp mehr vorgesehen ist.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt.

Die Möglichkeit der Besprechung ist in der Zeit vom 22.04.2021 bis einschließlich
05.05.2021 gegeben. Die Planungsunterlagen sind hierzu im Internet-Bauportal der Stadt
Hamm (www.hamm.de/bauportal) einsehbar. Darüber hinaus können Sie sich während der
Dienststunden (montags - donnerstags von 7:30 Uhr - 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr - 15:30
Uhr sowie freitags von 7:30 Uhr - 12:30 Uhr) telefonisch direkt an das Stadtplanungsamt
unter Tel. 02381 - 17-4101 wenden, um die Planungen zu erörtern oder einen Termin zur
Einsichtnahme der o.g. Planungsunterlagen zu vereinbaren. Aus aktuellem Anlass (Corona-
Pandemie) wird empfohlen, die Möglichkeiten der Online-Beteiligung verstärkt zu nutzen.

Der Öffentlichkeit wird die Gelegenheit gegeben, sich im Rahmen dieser
Besprechungsmöglichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über die
voraussichtlichen Auswirkungen und über alternative Lösungsmöglichkeiten zu informieren
und diese zu erörtern.

Hamm, 14.04.2021, Der Oberbürgermeister, In Vertretung gez. Andreas Mentz (Stadtbaurat)

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 15.04.2021, Ausgabe Nr. 87

Öffentliche Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hamm nach UVgO
Die Stadt Hamm schreibt die folgende Leistung öffentlich aus:
Nr. 008/21/Ö/UVgO: Lieferung eines Kommunaltraktors Hersteller Fendt, 
Modell 718 Vario für den Einsatz beim Tiefbau- und Grünflächenamt der 
Stadt Hamm
Einzelheiten sind im Internet unter http://www.hamm.de/ausschreibungen 
oder unter www.evergabe.nrw.de abrufbar.
Hamm, den 14.04.2021 Der Oberbürgermeister, i.A. Hilgenstein

Wer mir vertraut,
wird leben,
auch wenn er stirbt.
Und wer lebt und sich
auf mich verlässt,
wird niemals sterben.

Johannes 11, 25

Es gibt viel Trauriges in der Welt und viel Schönes.
Manchmal scheint das Traurige mehr Gewalt zu haben,

als man ertragen kann,
dann stärkt sich indessen leise das Schöne

und berührt wieder unsere Seele.

Hugo von Hoffmannsthal

» ANZEIGEN Donnerstag, 15. April 2021


